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BEGRÜNDUNG 
 

1. Allgemeines 
 

1.1 Anlass und Ziel 

Die Gemeinde Rain beabsichtigt am Hauptort die Ausweisung eines weiteren Allgemeinen 
Wohngebietes (WA) „Taläcker I“, um weiterhin der laufenden Nachfrage nach geeigneten 
Wohnbaugrundstücken begegnen zu können. Aufgrund der Nähe zur Bundesstraße B 8 
und zu den Städten Straubing und Regensburg, sowie der positiven gewerblichen Entwick-
lung in der Umgebung besteht nach wie vor eine hohe Nachfrage nach attraktiven Bau-
grundstücken im Gemeindegebiet von Rain.  

Damit soll die Funktion des Ortes als Wohnstandort gestärkt und einer Abwanderung ins-
besondere junger Familien entgegengewirkt werden.  

Der Geltungsbereich umfasst die Flurnummern 364, 364/7 Teilfläche (TF), 364/9/TF, 
364/10, 368 (TF) und 368/4 (TF), jeweils der Gemarkung Rain, mit insgesamt ca. 1,95 ha 
Fläche.  

 

1.2 Gewähltes Verfahren 

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 16.10.2024 die Aufstellung des Bebauungs- und 
Grünordnungsplanes sowie die Änderung des Flächennutzungsplanes durch Deckblatt Nr. 
13 und des Landschaftsplanes durch Deckblatt Nr. 18 im Parallelverfahren beschlossen. 

In der Regel läuft das förmliche Verfahren eines Bebauungsplanes nach einem standardi-
sierten Schema mit einer Umweltprüfung ab. Dabei sind die Belange, die für die Abwägung 
von Bedeutung sind (Abwägungsmaterial), zu ermitteln und zu bewerten. 

Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 und § 1a wird eine 
Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen 
ermittelt werden und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden; die Anlage 
1 zu diesem Gesetzbuch ist anzuwenden.  

 

1.3 Planungsrechtliche Ausgangssituation 

Gemäß dem Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP; Stand 01.06.2023) liegt die Ge-
meinde Rain im „allgemeinen ländlichen Raum“ in der Region 12 „Donau-Wald“. 

Laut der Karte „Raumstruktur“ des Regionalplanes Region „Donau-Wald liegt Rain als be-
vorzugt zu entwickelndes Kleinzentrum im Stadt- und Umlandbereich des Oberzentrums 
Straubing. 

Das Plangebiet befindet sich außerhalb Regionaler Grünzüge sowie Landschaftlicher Vor-
behaltsgebiete. 
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Abbildung 1: Ausschnitt aus dem Regionalplan Donau-Wald (BayernAtlas 30.10.2025)  

Es erfolgt gemäß den Zielen und Grundsätzen des LEP’s und der Regionalplanung eine 
nachhaltige Sicherung und Weiterentwicklung des ländlichen Raumes durch ein maßvolles 
und bedarfsgerechtes Bereitstellen einer Entwicklungsfläche am Ortsrand für ein Allgemei-
nes Wohngebiet für den örtlichen Bedarf. Es besteht eine Anbindung an weitere bestehende 
Wohngebiete als geeignete Siedlungseinheit (städtebaulich angebundene Lage).  

Es erfolgt eine ressourcenschonende und wirtschaftliche Erschließungsplanung.  

 

 Flächennutzungsplan 

Der aktuelle Flächennutzungsplan der Gemeinde Rain stellt den Planbereich als Fläche für 
die Landwirtschaft dar. Entlang der westlich angrenzenden Gemeindeverbindungsstraße 
sind „geplante Alleen bzw. Baum-/ Strauchhecken“ als Entwicklungsziel ausgewiesen. Die 
noch dargestellte querende Hochspannungsfreileitung ist nicht mehr vorhanden.  
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Abbildung 2: Ausschnitt aus dem derzeitig gültigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Rain - ohne Maßstab 

 

 Landschaftsplan 

Der derzeit gültige Landschaftsplan der Gemeinde Rain stellt das Plangebiet als Fläche für 
die Landwirtschaft dar. Entlang der Gemeindeverbindungsstraße im Norden sowie im west-
lichen Anschluss sind als Entwicklungsziele geplante Pflanzungen (Obstbäume / Baum- / 
Strauchpflanzungen) dargestellt. Auch sollten die Anbindungen fußgängerfreundlich 
gestaltet werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Landschaftsplan der Gemeinde Rain - ohne Maßstab 
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Im vorliegenden Fall werden Flächennutzungs- und Landschaftsplan im Parallelverfahren 
gem. § 8 Abs. 3 BauGB mittels Deckblatt Nr. 13 (Flächennutzungsplan) bzw. Nr. 18 (Land-
schaftsplan) angepasst. 

 

1.4 Übersichtslageplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Abbildung 4: Übersichtslageplan M 1:25.000 aus dem BayernAtlas vom 11.09.2025 

 

1.5 Gebietsbeschreibung und derzeitige Nutzung 

Das Planungsgebiet liegt als derzeitige landwirtschaftliche Fläche am südöstlichen Ortsrand 
von Rain. Die entlang der Nordgrenze verlaufende Erschließungsstraße trennt das Bauge-
biet vom Allgemeinen Wohngebiet „Schlossfeld-Erweiterung“. Im Westen grenzt eine in 
Nord-Süd-Richtung verlaufende Gemeindeverbindungsstraße an den Geltungsbereich; im 
Osten und Südosten grenzen zwei naturnahe Heckenstrukturen an, welche das Plangebiet 
von der im Osten verlaufenden Kreisstraße SR 20 trennen. Ein kleiner Teilbereich der öst-
lichen verkehrsnahen Heckenstruktur wird für den geplanten Geh- und Radweg bean-
sprucht. In diesem Teilbereich befindet sich überwiegend Strauchbewuchs.  
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Abbildung 5: Luftbildausschnitt aus dem BayernAtlas vom 28.10.2025 - ohne Maßstab 

Das Relief des geplanten Baugebietes stellt sich als relativ eben dar, mit Höhen zwischen 
333,00 mü.NHN im Westen und 332,00 mü.NHN im Osten.  

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine ausgewiesenen Natura-2000-Ge-
biete, Naturschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile oder geschützte Naturdenk-
male.  

Ebenso sind keine amtlich kartierten Biotope oder nach Art. 23 BayBatschG bzw. § 30 
BNatschG geschützte Strukturen vorhanden. 

Im unmittelbaren östlichen und südöstlichen Anschluss befinden sich zwei gebietsheimi-
sche, naturnahe, straßenbegleitende Heckenstrukturen. Die mittelalten Heckenstrukturen 
werden aufgrund ihrer unmittelbaren Lage an der Kreisstraße SR 20 als Straßenbegleitgrün 
(V51) eingestuft und fallen damit nicht unter den Schutz des Art. 16 BayNatSchG bzw. § 39 
Abs. 5 BNatSchG.  

Die nächstgelegenen amtlich kartierten Biotope befinden sich als überwiegend mesophiles 
Gebüsch (7140-0013) ca. 150 m südlich des Geltungsbereiches, im Bereich eines ehema-
ligen Kiesabbaugebietes.  

Bezüglich der gemeinschaftsrechtlichen geschützten Arten (Pflanzen- und Tierarten des 
Anhangs IV der FFH-Richtlinie und alle europäische Vogelarten nach Art. 1 der Vogel-
schutz-Richtlinie) sind aufgrund der angrenzenden vorhandenen Bebauung keine Verbots-
tatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG zu erwarten. 

Altasten in Form ehemaliger Deponien sind der Gemeinde auf der Fläche nicht bekannt.  
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Gemäß Bayerischem Denkmalatlas befindet sich im Geltungsbereich das Bodendenkmal 
mit der Nr. D-2-7040-0075: „Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung“.  

Die nächsten Baudenkmale befinden sich in einer nördlichen Entfernung von ca. 500 bis 
700 m: 

- D-2-78-177-2: Figur hl. Florian, Anfang 18. Jh.; am Feuerhaus. 
- D-2-78-177-3: ehemaliges Schloss Rain. 

 
Abbildung 6: Luftbildausschnitt aus dem BayernAtlas vom 28.10.2025 mit Denkmaldaten - ohne Maßstab 

Der ungestörte Erhalt der Denkmäler hat aus Sicht des Bayerischen Landesamtes für Denk-
malpflege Priorität. Bodeneingriffe sind daher auf das unabweisbar notwendige Mindest-
maß zu beschränken. Bodendenkmäler unterliegen der Meldepflicht; Bodeneingriffe jeder 
Art (vgl. Art. 1 Abs. 2 u 2 DSchG) sind nach Art. 7 DSchG genehmigungspflichtig und daher 
unbedingt mit der Kreisarchäologie oder dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege 
abzustimmen. Bei Überplanung bzw. Bebauung hat der Antragsteller im Bereich von Denk-
malflächen eine Erlaubnis bei der Unteren Denkmalschutzbehörde einzuholen. Auf Art. 8 
Abs. 1 und 2 des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes wird hingewiesen.  

Die Erlaubnis der Unteren Denkmalschutzbehörde ist einzuholen, wenn in der Nähe von 
Baudenkmälern Anlagen errichtet, verändert oder beseitigt werden, wenn sich dies auf Be-
stand oder Erscheinungsbild eines der Baudenkmäler auswirken kann (vgl. Art. 6 Abs. 1 
Satz 2 DSchG).  

Das Plangebiet befindet sich gemäß BayernAtlas außerhalb von festgesetzten Hochwas-
sergefahrenflächen, Überschwemmungsgebieten und sog. „wassersensiblen Bereichen“. 
Außerdem sind keine Oberflächengewässer innerhalb des geplanten Wohngebiets vorhan-
den. 

 

1.6 Begründung der geplanten Siedlungsentwicklung  

Nach dem Landesentwicklungsprogramm (LEP) soll die Ausweisung von Bauflächen an 
einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung unter besonderer Berücksichtigung des demogra-
phischen Wandels und seiner Folgen ausgerichtet werden (vgl. LEP 3.1 G).  
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In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potentiale der Innenentwicklung möglichst 
vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potentiale der Innenentwicklung nicht 
zur Verfügung stehen (vgl. LEP 3.2 Z). Die Gemeinde verfügt derzeit über keine Wohnbau-
grundstücke im Gemeindegebiet. Die aktuell noch nicht bebauten Wohnbauflächen und 
auch bereits ausgewiesene Baugrundstücke befinden sich ausschließlich in Privateigentum 
und sind zum jetzigen Zeitpunkt für die Gemeinde nicht zu erwerben. Somit ist es momentan 
nicht möglich, auf anderen Flächen zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. Um den dringen-
den Wohnbedarf der Bevölkerung decken zu können, hat der Gemeinderat daher am 
16.04.2024 beschlossen, den vorliegenden Bereich als Wohnbaugebiet auszuweisen. 

In Ziff. 3.2 des Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP) sind die vorhandenen Poten-
ziale der Innenentwicklung möglichst vorrangig zu nutzen (Innenentwicklung vor Außenent-
wicklung). Diese Innenentwicklung ist für eine kompakte Siedlungsentwicklung (Siedlung 
der kurzen Wege) sowie für die Funktionsfähigkeit der bestehenden technischen Versor-
gungsinfrastrukturen wesentlich (Straßen, Kanal, Wasser und Kabelnetze). Eine auf die Au-
ßenentwicklung orientierte Siedlungsentwicklung führt zu erhöhten Kosten und Unteraus-
lastung bestehender Infrastrukturen. Um die Innenentwicklung zu stärken, müssen vorhan-
dene und für eine bauliche Nutzung geeignete Flächenpotenziale in den Siedlungsgebieten, 
z.B. Baulandreserven, Brachflächen und leerstehende Bausubstanz, sowie Möglichkeiten 
zur Nachverdichtung vorrangig genutzt werden. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund 
des demografischen Wandels von zentraler Bedeutung für auch in Zukunft funktionsfähige 
und attraktive Ortskerne, die als wirtschaftliche, soziale und kulturelle Mittelpunkte erhalten, 
weiterentwickelt und gestärkt werden müssen.  

Insgesamt sind derzeit in Rain ca. 1,85 ha (24 Grundstücke), in Dürnhart ca. 0,15 ha (2 
Grundstücke) und in Wiesendorf ca. 0,22 ha (3 Grundstücke) an Flächen (WA-Flächen, 
unbebaute Flächen mit Baurecht, Baulücken, Leerstände, Flächen zur Nachverdichtung) 
vorhanden. Die entsprechende Leerstandstabelle kann bei Bedarf nachgereicht werden. 
Diese Flächen liegen alle im Besitz privater Eigentümer. Die Grundstücksbesitzer werden 
immer wieder angesprochen und auf eine Nutzung zu Wohnraumzwecken befragt. Eine 
Bereitschaft, diese Grundstücke an die Gemeinde zu veräußern besteht derzeit nicht. Auch 
auf die Möglichkeit der Wohnbebauung durch die Eigentümer selbst wird immer wieder hin-
gewiesen. Auch diese Möglichkeit wird durch die Grundstückseigentümer nicht genutzt. Von 
Seiten der Gemeinde wird auch weiterhin vorrangig eine Innenentwicklung favorisiert, um 
neue Baugebiete am Ortsrand nur maßvoll auszuweisen. Die Potentiale der Innenentwick-
lung werden dabei immer wieder auf den Prüfstand gestellt um dem Ziel „Innenentwicklung 
vor Außenentwicklung“ gerecht zu werden. 

Nach dem Regionalplan Donau-Wald soll die Siedlungsentwicklung in allen Gemeinden der 
Region bedarfsgerecht erfolgen. Dabei soll die Siedlungsentwicklung soweit als möglich auf 
die Hauptorte der Gemeinden konzentriert werden (vgl. RP 12 B II 1.1. G).  

Die zuletzt ausgewiesenen Baugebiete im Hauptort Rain Rehwiesen III im Jahr 2019, Reh-
wiesen IV im Jahr 2020 und Schlossfeld V im Jahr 2019 sind bereits alle verkauft, es stehen 
aktuell keine weiteren Grundstücke zum Verkauf. Eine Erweiterung des Allgemeinen Wohn-
gebietes „Schlossfeld“ (östlich der Hopfengartenstraße) ist im Flächennutzungsplan bereits 
angedacht. Die beiden Grundstücke Flurnummer 369 und 370, jeweils der Gemarkung Rain 
befinden sich jedoch in Privatbesitz und stehen aktuell als Bauflächen nicht zur Verfügung. 

Bei Planungsentscheidungen soll die Gemeinde frühzeitig prognostizierte Bevölkerungsent-
wicklung und die Altersstruktur in der Gemeinde berücksichtigen.  
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Die Bevölkerungsentwicklung in den Gemeinden Niederbayerns zeigt eine Verände-
rung/Zunahme im Jahr 2033 gegenüber 2019 von 2,5 bis 7,5 % (Quelle: www. statistik.bay-
ern.de) 

  
Abbildung 7: Ausschnitt aus Demographiespiegel, Karte Niederbayern (www.statistik.bayern.de: 30.10.2025)  

2023 hatte die Gemeinde 2.957 Einwohner und konnte damit seit 2011 (2.744) einen An-
stieg um 213 Einwohner (entspricht 7,6 Prozent) verzeichnen.  

Im Rahmen der Bevölkerungsvorausberechnung wird für den Landkreis Straubing-Bogen 
eine Zunahme um 7,6 % für das Jahr 2043 im Vergleich zu 2023 berechnet.  

Für die Gemeinde Rain wird für den Zeitraum zwischen 2023 und 2033 laut der Bevölke-
rungsvorausberechnung des Bayerischen Landesamtes für Statistik eine leicht positive Ent-
wicklung mit einem Anstieg der Einwohnerzahl auf ca. 3.030 um 2,5 % erwartet.  

Im Gemeindegebiet Rain stehen demgegenüber aktuell weder im Innenraum noch in den 
gesamten Ortsteilen öffentliche Flächen für eine Baugebietsentwicklung zur Verfügung. Pri-
vate, leerstehende Gebäude mit Wohnraumpotential in sämtlichen Ortsteilen stehen derzeit 
nicht zum Verkauf.  

Der Bedarf an Wohnbauflächen ergibt sich aus der Nichtverfügbarkeit der Baulandpotenti-
ale im derzeit gültigen Flächennutzungsplan sowie aus den vorliegenden Nachfragen nach 
Wohnflächen bei der Gemeindeverwaltung. 

Die geplante Ausweisung des vorliegenden Wohnbaugebiets erfolgt auf Grundlage sehr 
starker Nachfragen nach Wohnbauflächen und entspricht den im Regionalplan dargestell-
ten Zielen für bevorzugt zu entwickelnde Kleinzentren. 

Aufgrund dieser Ausgangslage, das Anbindegebot, die Erschließung sowie Ver- und Ent-
sorgung gewährleistet sind, hat der Gemeinderat - um der unverminderten Wohnraum-
Nachfrage zu begegnen - die entsprechenden Schritte unternommen und das Bauleitplan-
verfahren in die Wege geleitet, nicht zuletzt auch um die Abwanderung, insbesondere jun-
ger Familien, zu verhindern.  
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2. Ziel, Zweck und wesentliche Auswirkungen der Planung 

2.1 Städtebauliches Konzept 

Das geplante allgemeine Wohngebiet stellt eine städtebaulich sinnvolle Weiterentwicklung 
im Südosten des Hauptortes Rain dar. Die attraktive Wohnlage profitiert von einer günstigen 
Verkehrsanbindung über die im Osten angrenzende Kreisstraße SR 20, um auf die Bun-
desstraße B 8 im Norden bzw. Richtung südliches Labertal zu gelangen. Ein ausreichender 
Lärmschutz zur Kreisstraße SR 20 im Osten kann durch eine Lärmschutzwand sowie die 
Festsetzung von passiven Schallschutzmaßnahmen auf der Ebene des Bebauungs- mit 
Grünordnungsplans gewährleistet werden.  

Entlang der vorhandenen Straßen bzw. der neuen Erschließungsstraße ist die Überstellung 
mit Einzelbäumen zur inneren Durchgrünung geplant.  

Art und Maß der Bebauung und die zusätzliche Baugestaltung orientieren sich an der um-
gebenden Wohnbebauung von Rain. 

 

3. Ver- und Entsorgung 

Auf die zwingend einzuhaltenden Abstände sämtlicher Ver- und Entsorgungsleitungen zu 
den festgesetzten Baumstandorten im öffentlichen Raum wird hiermit ausdrücklich hinge-
wiesen. 

 

3.1 Wasserversorgung 

Die Trink- und Löschwasserversorgung soll durch Anschluss an die gemeindliche Wasser-
versorgung des Zweckverbandes Straubing-Land erfolgen.  

Im öffentlichen Straßenbereich der Hopfengartenstraße, Fl. Nr. 371/53 Gemarkung Rain 
verläuft eine Versorgungsleitung DN 100 des Zweckverbandes. 

Zur Erschließung des vorliegenden Geltungsbereiches kann eine neue Versorgungsleitung 
DA 110 an die bestehende Versorgungsleitung DN 100, verlegt im öffentlichen Straßenbe-
reich der Hopfengartenstraße, Fl. Nr. 371/53 Gemarkung Rain angeschlossen und im Be-
reich der geplanten Erschließungsstraße verlegt werden.  

Die Löschwasserversorgung soll ebenfalls durch den Wasserzweckverband sichergestellt 
werden, soweit das Trinkwasserrohrnetz hierfür ausreichend ist. Sollte dieses zur Deckung 
des Löschwasserbedarfs nicht ausreichen, werden dem Zweckverband die Kosten für zu-
sätzliche Maßnahmen durch die Gemeinde erstattet.   

 

3.2 Abwasser- und Niederschlagswasserbehandlung 

Die Abwasserentsorgung ist über die Erweiterung des vorhandenen Kanalnetzes zur Klär-
anlage Atting geplant. 

Unverschmutztes Niederschlagswasser von privaten Dach- und versiegelten Flächen ist auf 
den einzelnen Baugrundstücken einer kombinierten Puffer- und Speicherzisterne zuzulei-
ten. Eine Zuleitung auf die öffentlichen Verkehrsflächen ist nicht zulässig. 
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Bei einer Regenwasserversickerung ist dazu eine Vorreinigungseinrichtung (Sickermulden, 
Geländemodellierung, Rigolen, Absetzschacht, -teich, bzw. Bodenfilter) vorzuschalten. 

Die öffentlichen Rand- und Ausweichstreifen entlang der Erschließungsstraßen (wasser-
durchlässige Befestigung mit Rasenfugenpflaster / Schotterrasen bzw. Wiesenstreifen) kön-
nen bei der Straßenentwässerung durch entsprechende Gefälle-Ausbildung für eine zumin-
dest teilweise Versickerung mit herangezogen werden, um den Oberflächenwasserabfluss 
zu verringern und die Grundwasser-Neubildung zu fördern.  

 

3.3 Energieversorgung, Beleuchtung 

Die Stromversorgung ist durch Anschluss an das Versorgungsnetz des Elektrizitätswerkes 
Wörth/Donau, Rupert Heider & Co. KG gewährleistet. 

Die Bauwerber haben die Sicherheitsbestimmungen zum Schutz von Erdkabeln (Pflanzab-
stände, Trassierung der Leitungen, Bauarbeiten im Leitungsnähe) beim Versorgungsunter-
nehmen zu erfragen. 

Es ist eine insektenschonende und energieeffiziente LED-Straßenbeleuchtung mit mög-
lichst niedriger Leuchten- bzw. Lichtpunkthöhe zu errichten, um Licht-smog und damit die 
nächtliche Anlockwirkung auf Insekten, insbesondere Nachtfalter zu minimieren. 

 

3.4 Telekommunikation 

Ein Anschluss der Parzellen mit Breitband/Glasfaser über die Deutsche Telekom AG wird an-
gestrebt.  

 

3.5 Abfallentsorgung 

Die Abfallbeseitigung erfolgt durch den Zweckverband Abfallwirtschaft Straubing Stadt und 
Land (ZAW). Die entsorgungstechnischen Vorgaben des Zweckverbandes sind von den je-
weiligen Bauherren zu beachten. 

Wieder verwertbare Abfallstoffe und Grünabfälle werden im gemeindlichen Wertstoffhof ge-
sammelt und von privaten Unternehmen fachgerecht recycelt.  

 

4. Abwehrender Brandschutz 

Der Brandschutz wird durch die örtliche Wehr, der Stützpunkt der Freiwilligen Feuerwehr Rain 
sichergestellt. Die Feuerwehr ist gut ausgestattet und kann diese Aufgaben in vollem Umfang 
wahrnehmen. Die Löschwasserversorgung wird durch die vorhandene Wasserversorgungslei-
tung sichergestellt und ist vor Baubeginn mit der Brandschutzdienststelle abzuklären. Gleiches 
gilt für die Anzahl der Hydranten.  

Hinweise des Wasserzweckverbandes Straubing-Land: 

Am 11.02.2026 wurde durch das technische Personal eine Druck- und Durchflussmessung an 
zwei vorhandenen Hydranten durchgeführt. Zum Zeitpunkt der Messung wurden bei einem 
Druck von 1,5 bar folgende Werte festgestellt: 

Oberflurhydrant „1“ 
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(Kirchstraße/Einmündung Falkenstraße, Fl. Nr. 371/47 Gemarkung Rain):  1466 l/min. 
 
Unterflurhydrant „2“ 
(Hopfengartenstraße Nähe Hs. Nr. 35, Fl. Nr. 371/53 Gemarkung Rain): 1133 l/min. 
 
bei zeitgleicher Öffnung: 
Oberflurhydrant „1“+ Unterflurhydrant „2“:  1016 l/min. bzw. 883 l/min. 
 
 

5. Immissionsschutz 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungs- und Grünordnungsplans WA „Taläcker I“ durch 
die Gemeinde Rain wurde durch das Büro Hoock & Partner Sachverständige PartG mbB ein 
immissionstechnisches Gutachten mit Datum vom 08.12.2025 erstellt. 

Um den Erfordernissen des Lärmimmissionsschutzes unter den gegebenen Randbedingungen 
bestmöglich gerecht zu werden, sind Auflagen im Bebauungs- und Grünordnungsplans WA 
„Taläcker I“ verankert. Aufgrund der Tatsache, dass der Gesetzgeber beim Neubau von öffent-
lichen Straßen Schallschutzmaßnahmen erst bei einer Überschreitung der Immissionsgrenz-
werte der 16. BImSchV fordert, die um 4 dB(A) über den Orientierungswerten des Beiblatts 1 
zur DIN 18005 liegen, wird in Analogie dazu vorgeschlagen, aktive und passive Schallschutz-
maßnahmen für all diejenigen Parzellen festzusetzen, die von Immissionsgrenzwertüberschrei-
tungen betroffen sind. 

Unter den im vorliegenden Untersuchungsgebiet behandelten Voraussetzungen ist ein ausrei-
chender Schutz der zukünftigen Bewohner gesichert. 
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UMWELTBERICHT 

 

1. Allgemeines 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist mit Wirkung der BauGB-Novellierung vom 20.07.2004 zu 
Bauleitplänen eine Umweltprüfung und hierfür die Erstellung eines Umweltberichtes erfor-
derlich. Er beschreibt und bewertet voraussichtliche, erhebliche Auswirkungen auf unter-
schiedliche Umweltbelange in Zusammenhang mit dem beabsichtigten Vorhaben. 

Der Umweltbericht ist gem. § 2a BauGB der Begründung zur Bauleitplanung als gesonder-
ter Teil beizufügen. 

Auf Grundlage des § 2 Abs. 4, Satz 5 BauGB (Abschichtungsprinzip) kann die Umweltprü-
fung mit vorliegender 13. Änderung des Flächennutzungsplanes auf die Untersuchung zu-
sätzlicher oder anderer erheblicher Umwelteinwirkungen beschränkt werden, die nicht be-
reits Bestandteil der Umweltprüfung auf Ebene des Bebauungs- mit Grünordnungsplanes 
WA „Taläcker I“ sind. 

 

1.1 Inhalt und wichtigste Ziele des Bauleitplans 

Das vorliegende Deckblatt zum Landschaftsplan regelt die zukünftige städtebauliche Ord-
nung des Allgemeinen Wohngebietes, die landschaftsgerechte Einbindung in seine Umge-
bung, berücksichtigt dabei ortstypische Bauweisen und Bepflanzungen und trifft verbindli-
che Aussagen zur Eingriffsminimierung und -vermeidung gem. § 15 BNatSchG.  

Dadurch soll eine städtebaulich geordnete Weiterentwicklung des Ortes erreicht werden, 
wodurch auch die Funktion von Rain als Wohnstandort gestärkt und einer Abwanderung 
insbesondere junger Familien entgegengewirkt werden kann (demographischer Wandel). 

 

1.2 Festgelegte Ziele des Umweltschutzes und Art deren Berücksichtigung 

 Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) Stand 01.06.2023 

Die Gemeinde Rain im „allgemeinen ländlichen Raum“ in der Region 12 „Donau-Wald“. 

Auszüge aus relevanten Festlegungen, Ziele (Z) und Grundsätze (G): 

1 Grundlagen und Herausforderungen der räumlichen Entwicklung und Ordnung Bay-
erns 

1.1 Gleichwertigkeit und Nachhaltigkeit 

1.1.1 Gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen: 

(Z)  In allen Teilräumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen 
oder zu erhalten. Die Stärken und Potenziale der Teilräume sind weiter zu entwi-
ckeln. Alle überörtlich raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen haben zur 
Verwirklichung dieses Ziels beizutragen. 

(G) Hierfür sollen insbesondere die Grundlagen für eine bedarfsgerechte Bereitstellung 
und Sicherung von Arbeitsplätzen, Wohnraum sowie Einrichtungen der Daseinsvor-
sorge und zur Versorgung mit Gütern geschaffen oder erhalten werden. 
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1.1.2 Nachhaltige Raumentwicklung 

(Z) Die räumliche Entwicklung Bayerns in seiner Gesamtheit und in seinen Teilräumen 
ist nachhaltig zu gestalten. 

(Z) Bei Konflikten zwischen Raumnutzungsansprüchen und ökologischer Belastbarkeit 
ist den ökologischen Belangen Vorrang einzuräumen, wenn ansonsten eine wesent-
liche und langfristige Beeinträchtigung der natürlichen Lebensgrundlagen droht. 

(G) Bei der räumlichen Entwicklung Bayerns sollen die unterschiedlichen Ansprüche al-
ler Bevölkerungsgruppen berücksichtigt werden. 

1.1.3 Ressourcen schonen 

(G)  Der Ressourcenverbrauch soll in allen Landesteilen vermindert werden. Unvermeid-
bare Eingriffe sollen ressourcenschonend erfolgen. 

1.2 Demografischer Wandel 

1.2.1 Räumlichen Auswirkungen begegnen 

(G) Die raumstrukturellen Voraussetzungen für eine räumlich möglichst ausgewogene 
Bevölkerungsentwicklung des Landes und seiner Teilräume sollen geschaffen wer-
den. 

(Z) Der demographische Wandel ist bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maß-
nahmen, insbesondere bei der Daseinsvorsorge und der Siedlungsentwicklung, zu 
beachten. 

1.2.2 Abwanderung vermindern 

(G) Die Abwanderung der Bevölkerung soll insbesondere in denjenigen Teilräumen, die 
besonders vom demographischen Wandel betroffen sind, vermindert werden. 

(G) Hierzu sollen bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die Möglichketen  

 zur Schaffung und zum Erhalt von dauerhaften und qualifizierten Arbeitsplät-
zen, 

 zur Sicherung der Versorgung mit Einrichtungen der Daseinsvorsorge,-zur Be-
wahrung und zum Ausbau eines attraktiven Arbeits- und Lebensumfelds ins-
besondere für Kinder, Jugendliche, Auszubildende, Studenten sowie für Fami-
lien und ältere Menschen genutzt werden. 

1.2.6 Funktionsfähigkeit der Siedlungsstrukturen 

(G) Die Funktionsfähigkeit der Siedlungsstrukturen einschließlich der Versorgungs- und 
Entsorgungsinfrastrukturen soll unter Berücksichtigung der künftigen Bevölkerungs-
entwicklung und der ökonomischen Tragfähigkeit erhalten bleiben. 

3 Siedlungsstruktur 

3.1 Flächensparen 

(G)  Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung un-
ter besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner Folgen 
ausgerichtet werden. 

(G) Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksichti-
gung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden. 

3.2 Innenentwicklung vor Außenentwicklung 
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(Z) In den Siedlungsgebieten sind die vorh. Potentiale der Innenentwicklung möglichst 
vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potentiale der Innenentwick-
lung nicht zur Verfügung stehen. 

3.3  Vermeidung von Zersiedelung 

(G) Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige 
Siedlungsstruktur sollen vermieden werden. 

(Z) Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinhei-
ten auszuweisen.  

Berücksichtigung: 

Es erfolgt gemäß den Zielen und Grundsätzen des LEP’s eine nachhaltige Sicherung und 
Weiterentwicklung des ländlichen Raumes durch ein maßvolles und bedarfsgerechtes Be-
reitstellen einer an den bestehenden Ortsrand angrenzenden Entwicklungsfläche im Au-
ßenbereich für ein Allgemeines Wohngebiet.  

Es besteht eine Anbindung an bestehende Bebauung als geeignete Siedlungseinheit (städ-
tebaulich angebundene Lage). Es erfolgt eine ressourcenschonende und wirtschaftliche Er-
schließungsplanung  

Eine wirtschaftliche Ver- und Entsorgung kann gesichert werden.  

 

 Regionalplan Region Donau-Wald (RP 12) Stand 13. April 2019 

Laut der Karte „Raumstruktur“ des Regionalplanes Region „Donau-Wald (RP 12; Stand 
13.04.2019) liegt Rain im Stadt- und Umlandbereich des Oberzentrums Straubing an der 
Entwicklungsachse zum Oberzentrum Regensburg. 

Gemäß der Karte Nah- und Mittelbereiche liegt die Gemeinde im Nahbereich des Oberzent-
rums Straubing. Das Plangebiet befindet sich außerhalb Regionaler Grünzüge sowie Land-
schaftlicher Vorbehaltsgebiete.  

Auszüge aus relevanten Festlegungen, Ziele (Z) und Grundsätze (G): 

A I - Leitbild  

1 

(Z) Die Region soll zur Sicherung der Lebens- und Arbeitsbedingungen künftiger Ge-
nerationen nachhaltig entwickelt werden. In ihrer Gesamtheit und in ihren Teilräu-
men soll sie so entwickelt und gestärkt werden, dass die sich aus der Lage inmit-
ten Europas und an der Nahtstelle zur Tschechischen Republik und zum Donau-
raum ergebenden Herausforderungen bewältigt und gleichwertige Lebens- und 
Arbeitsbedingungen in allen Regionsteilen geschaffen werden.  

2 

(G) Eine räumlich ausgewogene Bevölkerungsentwicklung in der Region und ihren 
Teilräumen ist anzustreben. 

A II – Raumstruktur 

1 Ökonomische Erfordernisse 

1.2 
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(G) Es ist anzustreben, die Stadt- und Umlandbereiche Deggendorf/Plattling, Passau 
und Straubing als regionale Wirtschafts- und Versorgungsschwerpunkte der ländli-
chen Region zu entwickeln.  

 Dabei ist eine ausgewogene Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung zwischen den 
Kernstädten und den Umlandgemeinden und die Berücksichtigung der jeweiligen 
räumlichen Beziehungen von besonderer Bedeutung.  

B II – Siedlungswesen 

1 Siedlungsentwicklung 

1.1  

(G) Die Siedlungsentwicklung soll in allen Gemeinden der Region bedarfsgerecht er-
folgen.  

1.2   

G Die für die Region charakteristischen Siedlungsstrukturen sollen erhalten und be-
hutsam weiterentwickelt werden. 

1.3  

G Die Siedlungsgebiete sowie sonstige Vorhaben sollen möglichst schonend in die 
Landschaft eingebunden werden. Für das Orts- und Landschaftsbild wichtige 
Siedlungsränder sollen erhalten und strukturreiche Übergänge zwischen Siedlung 
und Freiraum angestrebt werden. 

2  Siedlungsgliederung 

2.1   

(G)  Die innerörtlichen Grünsysteme sollen erhalten, wenn notwendig erweitert und mit 
den siedlungsnahen Freiräumen im Umland verknüpft werden 

Berücksichtigung: 

Es erfolgt gemäß den Zielen und Grundsätzen des Regionalplans eine nachhaltige Siche-
rung und Weiterentwicklung des ländlichen Raumes durch maßvolles und bedarfsgerechtes 
Bereitstellen einer Entwicklungsfläche für ein allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO. 

Es besteht eine Anbindung an bestehende Bebauung als geeignete Siedlungseinheit (städ-
tebaulich angebundene Lage). Es erfolgt eine ressourcenschonende und wirtschaftliche Er-
schließungsplanung. 

Eine wirtschaftliche Ver- und Entsorgung kann gesichert werden.  

Es ist kein strukturreicher oder für das Landschaftsbild erhaltenswerter Siedlungsrand be-
troffen. Für eine Ein- und Durchgrünung werden im Bebauungsplan Festsetzungen getrof-
fen. 

 

 Flächennutzungsplan 

Der Geltungsbereich ist im rechtskräftigen Flächennutzungsplan als Fläche für die Land-
wirtschaft ausgewiesen. 

Berücksichtigung: 
Im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB soll mit Deckblatt Nr. 13 eine entsprechende 
Änderung in ein Allgemeines Wohngebiet vorgenommen werden.  
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 Landschaftsplan 

Der Geltungsbereich ist im rechtswirksamen Landschaftsplan als Fläche für die Landwirt-
schaft ausgewiesen, mit folgenden Entwicklungszielen:  

- geplante Pflanzungen (Obstbäume / Baum- / Strauchpflanzungen) entlang der Ge-
meindeverbindungsstraße im Norden sowie im westlichen Anschluss 

- Anbindungen fußgängerfreundlich gestalten.  

Berücksichtigung: 
Im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB soll mit Deckblatt Nr. 18 eine entsprechende 
Änderung in ein Allgemeines Wohngebiet vorgenommen werden. Die Gehölzpflanzungen 
und die fußgängerfreundlichen Anbindungen werden auf der Ebene des Bebauungs- mit 
Grünordnungsplanes durch entsprechende Festsetzungen berücksichtigt. 

 

 Überschwemmungsgefährdung 

Das Plangebiet befindet sich gemäß BayernAtlas (Einsichtnahme 29.10.2025) außerhalb 
von festgesetzten Hochwassergefahrenflächen, Überschwemmungsgebieten und sog. 
„wassersensiblen Bereichen“.  

Oberflächengewässer sind innerhalb des Geltungsbereiches nicht vorhanden.  

 

 Denkmalschutzrecht 

Bodendenkmäler 

Gemäß Bayerischem Denkmalatlas befindet sich im Geltungsbereich das Bodendenkmal 
mit der Nr. D-2-7040-0075: „Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung“.  

Berücksichtigung: 

Der ungestörte Erhalt dieser Denkmäler hat aus Sicht des Bayerischen Landesamtes für 
Denkmalpflege Priorität. 

Bodeneingriffe sind daher auf das unabweisbar notwendige Mindestmaß zu beschränken. 

Bodendenkmäler unterliegen der Meldepflicht, Bodeneingriffe jeder Art (vgl. Art. 1 Abs. 2 u. 
2 DSchG) sind nach Art. 7 DSchG genehmigungspflichtig und daher unbedingt mit der 
Kreisarchäologie oder dem Bayer. Landesamt f. Denkmalpflege abzustimmen.  

Bei Überplanung bzw. Bebauung hat der Antragsteller im Bereich von Denkmalflächen eine 
Erlaubnis bei der Unteren Denkmalschutzbehörde einzuholen.  

Im Planbereich muss daher so frühzeitig wie möglich vor Baubeginn auf Kosten des Bau-
trägers eine unter der Aufsicht einer Fachkraft stehende, bauvorgreifende Sondagegrabung 
durchgeführt werden. Sollte die Sondage ein Bodendenkmal erbringen, so ist auf Kosten 
des Verursachers eine archäologische Untersuchung durchführen zu lassen. 

Auf Art. 8 Abs. 1 und 2 des Bayer. Denkmalschutzgesetzes wird hingewiesen. 

Bau- und Kunstdenkmäler 

Die nächsten Baudenkmäler befinden sich in einer nördlichen Entfernung von ca. 500 bis 
700 m: 

- D-2-78-177-2: Figur hl. Florian, Anfang 18. Jh.; am Feuerhaus. 
- D-2-78-177-3: ehemaliges Schloss Rain. 
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Berücksichtigung: 

Die Erlaubnis der Unteren Denkmalschutzbehörde ist einzuholen, wenn in der Nähe von 
Baudenkmälern Anlagen errichtet, verändert oder beseitigt werden, wenn sich dies auf Be-
stand oder Erscheinungsbild eines der Baudenkmäler auswirken kann (vgl. Art. 6 Abs. 1 
Satz 2 DSchG).  

Grundsätzlich ist der Art. 8 des Bayer. Denkmalschutzgesetzes zu beachten. 

 

 Naturschutzrecht 

Innerhalb des Geltungsbereiches und in der näheren Umgebung befinden sich keine aus-
gewiesenen Natura-2000-Gebiete, Naturschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestand-
teile oder geschützte Naturdenkmale. Ebenso sind im Geltungsbereich keine amtlich aus-
gewiesenen Biotope oder nach Art. 23 BayNatschG bzw. § 30 BNatschG geschützte Struk-
turen vorhanden.  

Nördlich der Bundesstraße B 8 liegt in einer Entfernung von ca. 1 km das FFH-Gebiet „Wäl-
der im Donautal“ welches auch als Vogelschutzgebiet ausgewiesen ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 8: Darstellung der Natura-2000-Gebiete (braun / blau schraffiert), der Bioptopkartierung (rot) sowie der Ökoka-
tasterflächen (grün / gelb schraffiert); BayernAtlas vom 29.10.2025 – ohne Maßstab 

Berücksichtigung: 

Die außerhalb des Geltungsbereichs liegenden Schutzgebiete werden von der Planung 
nicht beeinträchtigt.   
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Grünordnerische Festsetzungen zur konkreten Umsetzung von Zielen des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege sowie zu erforderlichen Kompensationsmaßnahmen werden 
gem. Art. 4 BayNatSchG im Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan getroffen.  

 

 Wasserschutz /-recht 

Eine wasserrechtliche Gestattung ist nicht erforderlich, da u.a. weder Grundwasser ange-
schnitten noch ein Gewässer hergestellt wird. 

Für die geplante Regenwasserversickerung sind die einschlägigen Vorschriften zu beach-
ten, s. Ziff. C.8 der Hinweise. 

 

2. Bestandsaufnahme, Beschreibung und Bewertung der festgestellten Umwelt-
auswirkungen 
 

2.1 Natürliche Grundlagen 

Das Untersuchungsgebiet wird dem Naturraum „Unterbayerisches Hügelland und Isar-Inn-
Schotterplatten“ (D65), und hier der Untereinheit „Gäulandschaften im Dungau“ (064-C) zu-
gerechnet.  

Der Dungau liegt als Becken zwischen dem Donau-Isar-Hügelland im Süden und dem Fal-
kensteiner Vorwald im Norden. Als recht breites, von Nordwest nach Südost reichendes 
Band wird er in seiner gesamten Länge von der Donau durchflossen. Der Übergang zum 
Donau-Isar-Hügelland im Süden ist fließend. Zum Falkensteiner Vorwald ist die markant 
ausgebildete Trennlinie an einigen Stellen durch tiefe Tertiärbuchten aufgelöst. Im Land-
kreis werden die zwei Untereinheiten „Donauauen“ und „Gäulandschaften im Dungau“ un-
terschieden.  

Es handelt sich um pleistozäne Hochterrassen, die von bis zu 6 m mächtigen Löss- und 
Lösslehmdecken überlagert sind. Auf diesen haben sich fruchtbare Parabraunerden und 
örtlich auch schwarzerdeähnliche Böden ausgebildet, die Ursache intensiver landwirtschaft-
licher Nutzung sind. Deswegen werden die Gäulandschaften auch häufig „die Kornkammer 
Bayerns“ genannt. In der Folge entstand in den vergangenen Jahrzehnten eine nahezu 
vollständig ausgeräumte, naturferne Landschaft, die über zahlreiche kritisch bis stark ver-
schmutzte Fließgewässer zur Donau hin entwässert wird. (ABSP Straubing-Bogen 2007).  

Das Klima des gesamten Dungaubeckens, und insbesondere das der Gäulandschaften, ist 
kontinental geprägt. Es weist hohe Sommertemperaturen, hohe Jahres- und Tagestempe-
raturschwankungen und Kaltluftansammlungen im Winter auf. Damit ist es das am stärksten 
kontinental getönte Klima Bayerns. Die durchschnittliche Jahresniederschlagsmenge be-
trägt 700 mm, es ist also noch trocken bis mäßig feucht. Insgesamt weist diese naturräum-
liche Einheit aufgrund ihrer Beckenlage mehr Nebeltage und kalte Tage als die umgeben-
den Gebiete auf; im Frühling und Sommer werden aber höhere Temperaturen und eine 
längere Vegetationsperiode erreicht. (ABSP Straubing-Bogen 2007). 

Der Straubinger Gäu ist bedingt durch die guten landwirtschaftlichen Ertragsbedingungen 
extrem arm an naturnahen Strukturen. In der Biotopkartierung konnten nur einzelne Bio-
topflächen erfasst werden. Ihr Flächenanteil liegt mit 0,7 % wie bereits im Donau-Isar-Hü-
gelland (dort 0,9 %) weit unter dem für eine Mindestausstattung mit artenreichen Lebens-
räumen erforderlichen Wert. 
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Die Potenziell natürliche Vegetation, also die Vegetation, die sich nach Aufhören der 
menschlichen Nutzung langfristig einstellen würde, ist gemäß FINWEB der Hexenkraut- 
oder Zittergrasseggen-Waldmeister-Buchenwald im Komplex mit Zittergrasseggen-
Hainsimsen-Buchenwald, örtlich mit Waldziest-Eschen-Hainbuchenwald. 

Altlasten in Form ehemaliger Deponien sind der Gemeinde nicht bekannt.  

 

2.2 Artenschutzrechtliche Kurzbetrachtung 

Die folgenden Ausführungen beschränken sich auf eine Potenzialabschätzung. Artspezifi-
sche Erhebungen wurden nicht durchgeführt. Die Behandlung der artenschutzrechtlichen 
Belange erfolgt tiergruppenbezogen in komprimierter Form. Auf die Erstellung einer Ab-
schichtungsliste wurde verzichtet. 

 

Pflanzenarten nach Anhang IV b) der FFH-Richtlinie (FFH-RL): 

Pflanzenarten nach Anhang IV b) FFH-RL kommen im Wirkraum der Maßnahme nicht vor. 

Fledermäuse 

Für den geplanten Geh- und Radweg müssen ca. 20 m² des östlich angrenzenden kreis-
straßenbegleitenden Gehölzbestandes (keine Darstellung im Flächennutzungsplan) gero-
det werden. Bei der Eingriffsfläche handelt es sich überwiegend um standortgerechten 
Strauchbewuchs. Bäume mit Baumhöhlen oder –spalten, welche Bedeutung für höhlenbe-
wohnende Tierarten, wie bestimmte Vögel, Fledermäuse oder auch kleine Säugetiere (Sie-
benschläfer, Baummarder, Eichhörnchen) hätten, sind nicht vorhanden. 

Die Bedeutung des Vorhabenbereiches als Jagdhabitat wird aufgrund der intensiven 
Ackernutzung eher als gering eingestuft. 

Eine vorhabenbedingte Betroffenheit von Fledermäusen kann ausgeschlossen werden. Der 
östlich angrenzende Gehölzbestand bleibt weitgehend erhalten. Im für den Geh- und Rad-
weg beanspruchten Teilbereich befinden sich keine potentiellen Quartierbäume. 

Säugetiere ohne Fledermäuse 

Für Biber und Fischotter sowie die Haselmaus fehlen im Vorhabenwirkraum geeignete Ha-
bitate.  

Eine vorhabenbedingte Betroffenheit dieser Artengruppe kann damit ausgeschlossen wer-
den. 

Kriechtiere 

Habitatstrukturen z.B. für die Zauneidechse sind im Vorhabensbereich nicht vorhanden. 
Eine vorhabensbedingte Betroffenheit kann daher ausgeschlossen werden. 

Lurche 

Laichgewässer, Überwinterungs-, Sommerlebensräume oder Wanderkorridore werden 
nicht berührt. Eine vorhabensbedingte Betroffenheit von Amphibien kann ausgeschlossen 
werden. 
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Fische, Libellen 

Im Vorhabenswirkraum liegen keine Gewässerlebensräume. Damit kann eine vorhabens-
bedingte Betroffenheit sicher ausgeschlossen werden. 

Tagfalter, Nachtfalter 

Aus dieser Tiergruppe könnten aufgrund der natürlichen Verbreitungsgebiete z.B. Heller 
und Dunkler Ameisenbläuling sowie der Nachtkerzenschwärmer im Vorhabenswirkraum 
und während der Sommermonate auftreten.  

Da für die genannten Arten geeignete Habitate fehlen, kann eine vorhabensbedingte Be-
troffenheit ausgeschlossen werden.   

Schnecken und Muscheln 

Für diese Arten fehlen geeignete Feucht- und Gewässerlebensräume im Geltungsbereich. 
Eine vorhabensbedingte Betroffenheit kann ausgeschlossen werden. 

Brutvögel 

Die Ackerflächen sind als Bruthabitate für bodenbrütende Vögel der Agrarlandschaft (z.B. 
Feldlerche, Kiebitz, Wiesenschafstelze) generell geeignet. In der Regel meiden jedoch die 
vorgenannten Vögel die unmittelbare Nähe zu Siedlungsrändern, stark frequentierten Stra-
ßen und Sichtkulissen (z. B. hohe Gehölzstrukturen). Nistplätze sind i. d. Regel erst ab 
einem Abstand von 70 m (Schafstelze) bis 100 m (Feldlerche) zu finden. Kiebitze bevorzu-
gen flache, offene Landschaften mit weiter Sicht, die nicht durch die vorhandenen südlichen 
und östlichen Sichtkulissen verstellt werden. Der Geltungsbereich befindet sich außerhalb 
der ausgewiesenen Feldvogelkulissen.  

Eine vorhabenbedingte Betroffenheit der vorgenannten Arten ist daher nicht anzunehmen. 

Die angrenzend vorhandenen Bäume und Hecken können als Lebensraum für gehölzbrü-
tende Vogelarten dienen. In diese Gehölze wird jedoch nur in einem kleinflächigen Rand-
bereich eingegriffen. Die geplante Heckenpflanzung entlang der Westgrenze stärkt die Le-
bensraumfunktion des Gebietes. Die Tötung von Vögeln oder eine nachhaltige Verschlech-
terung des Erhaltungszustandes lokaler Populationen kann jedoch ausgeschlossen wer-
den. Eine Entfernung von Gehölzen hat außerhalb der Hauptbrutzeit von Vögeln (d.h. keine 
Fällungen/Rodungen im Zeitraum März bis September) zu erfolgen. 

 

Gesamtbewertung: 

Bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (Pflanzen- und Tierarten des An-
hangs IV FFH-Richtlinie und alle europäischen Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz-
Richtlinie) sind keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG zu be-
fürchten. 

 
 

2.3 Umweltauswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter sowie auf deren Wir-
kungsgefüge 

Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 

- Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten Böden 
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- Geringfügiger Verlust und weitere Beeinträchtigungen bodenökologischer Funktio-
nen im Bereich der Versiegelungen 

- Wegfall des Einsatzes von Dünge- und Pflanzenbehandlungsmitteln sowie einer 
mechanischen Bodenbearbeitung. 

Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

- Verminderung des Rückhaltevolumens des belebten Bodens durch Bodenversiege-
lungen 

- Wegfall eines etwaigen Eintrags von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln in den Bo-
den  

- Versickerung des Oberflächenwassers ortsnah bzw. Rückhalt über Rückhalteein-
richtungen 

Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/Luft  

- Kleinflächige Veränderung der mikroklimatischen Verhältnisse  
- Verschlechterung der kleinklimatischen Bedingungen im Bereich der Versiegelun-

gen 
- Vermeidungsmaßnahmen durch festgesetzte Pflanzflächen 
- kein spürbarer Eingriff in das Windgeschehen oder den Kaltluftabfluss des Gebietes 

Auswirkungen auf das Schutzgut Arten und Lebensräume 

- Versiegelung von landwirtschaftlichen Flächen (Ackerland)  
- Erhöhung der Strukturvielfalt durch seitliche Grünflächen mit Gehölzpflanzungen, 

dadurch Verbesserung von Lebensräumen und Ausbreitungskorridoren 
- Verbesserung der gesamtökologischen Situation durch Ausgleichs- / Ersatzmaß-

nahmen 

Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild 

- Veränderung des Landschaftsbildes durch Bauwerke 
- Keine gravierend störende Fernwirkung aufgrund der Lage, der Eingrünungsmaß-

nahmen  

Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch 

- Vorübergehende Lärm- und Abgasemissionen während der Bauphase 
- Keine Beeinträchtigung der Erholungsnutzung im Umland durch Erhöhung der 

Strukturvielfalt (Eingrünung mit Gehölzpflanzungen, Entwicklung von Extensivwie-
sen) und Wegfall von landwirtschaftlichen Emissionen.  

Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

- Meldung zu Tage kommender Bodenfunde 
 

Auswirkungen auf Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern 

- Sind nicht bekannt. 
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2.4 Zusammenfassende Bewertung des Bestandes 

 

Schutzgut Zustandsbewertung 1) Erheblichkeit der Auswirkungen 

Boden mittlere Bedeutung (3) geringe Beeinträchtigung 

Wasser mittlere Bedeutung (3) mittlere Beeinträchtigung 

Klima / Luft geringe Bedeutung (2) geringe Beeinträchtigung 

Arten und Lebensräume geringe Bedeutung (2) geringe Beeinträchtigung   

Landschaft geringe Bedeutung (2) geringe Beeinträchtigung  

Mensch (Erholung)* geringe Bedeutung (2) geringe Beeinträchtigung  

Mensch (Lärm)* geringe Bedeutung (2) geringe Beeinträchtigung 

Kultur- u. Sachgüter (Boden-
denkmäler)* 

geringe Bedeutung (2) geringe Beeinträchtigung 

Gesamtbewertung 
Gebiet geringer Bedeu-
tung für Naturhaushalt 
und Landschaftsbild  

Geringe Beeinträchtigung 

 

*Die Schutzgüter Mensch (Erholung, Lärm) sowie Kultur- und Sachgüter sind gemäß dem Leitfaden „Bauen 
im Einklang mit Natur und Landschaft, Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ für die Eingriffs-/Ausgleichser-
mittlung nicht heran zu ziehen.  

1) 1 sehr geringe Bedeutung, 2 geringe Bedeutung, 3 mittlere Bedeutung, 4 hohe Bedeutung, 5 sehr hohe 
Bedeutung für Naturhaushalt oder Landschaftsbild 

 

2.5 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes 

 Bei Durchführung der Planung 

Der Bau von Erschließungseinrichtungen wie Kanal, Wasser, Strom, etc. und die Errichtung 
von Gebäuden bringt vorübergehend Lärm- und Abgasemissionen der entsprechenden 
Baumaschinen mit sich. 

Teile der Grundstücke werden zukünftig bis max. GRZ 0,4 überbaut und somit versiegelt, 
andere Teile werden im Vergleich zu den überwiegend sanierungsbedürftigen Flächen 
durch Pflanzmaßnahmen ökologisch aufgewertet und können sich als neuer Lebensraum 
für Tiere und Pflanzen entwickeln. 

Die geplante Bebauung und die damit einhergehende Flächenversiegelung erfordert eine 
ordnungsgemäße Entwässerung. Sämtliches Niederschlagswasser soll auf der kompletten 
Fläche direkt über die Beläge bzw. unterirdische Rigolen oder Mulden und somit dem Was-
serhaushalt wieder zugeführt werden. 

Verbleibende Beeinträchtigungen werden mit Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Bau-
gebietes kompensiert. 
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Mit der Umsetzung der Planung erfolgen eine städtebaulich und landschaftsplanerisch ver-
tretbare Weiterentwicklung und ein städtebaulicher Abschluss an dieser Stelle. 

 

 Bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der vorliegenden Planung würden die Flächen weiter intensiv land-
wirtschaftlich genutzt werden, d. h. es wird zu keiner Veränderung der Standortverhältnisse 
kommen. Es wäre keine Überbauung und Flächenversiegelung zu erwarten. Die vorhan-
dene Bodenstruktur und die Bodenfunktionen können erhalten werden, ebenso kann das 
Oberflächenwasser ungehindert versickern. Im Hinblick auf das Schutzgut Luft wird es zu 
keiner kleinklimatischen Erhöhung der Erwärmung/Aufheizung kommen. Das Landschafts-
bild bleibt in der momentanen Situation unverändert.  

Zudem würde sich bei einer Nichtdurchführung der Planung die Verfügbarkeit von wohn-
baulich nutzbaren Grundstücken im Gemeindegebiet von Rain weiter verschärfen. Wohn-
bauflächen in dringend benötigtem Umfang könnten nicht angeboten werden. 

 

2.6 Geplante Vermeidungs-, Verringerungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

 Schutzgut Arten und Lebensräume 

 Bündelung von Ver- und Entsorgungsleitungen außerhalb zukünftiger Baumstand-
orte 

 Verbot tiergruppenschädigender Anlagen oder Bauteile, z. B Sockelmauern bei 
Zäunen 

 Durchgrünung durch Baumpflanzungen und Gehölzpflanzungen  

 Festsetzung grünordnerischer Maßnahmen zur Grundstückseingrünung  

 Schutzgut Wasser 

 Erhalt der Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens durch Verwendung versickerfä-
higer Beläge 

 Vermeidung von Grundwasseranschnitten und Behinderung seiner Bewegung 

 Bepflanzung und Begrünung der Grün- und Freiflächen 

 Schutzgut Boden 

 Schutz natürlicher und kulturhistorischer Boden- und Oberflächenformen durch ge-
eignete Standortwahl 

 Anpassung des Baugebietes an den Geländeverlauf zur Vermeidung größerer Erd-
massenbewegungen sowie von Veränderungen der Oberflächenformen 

 Verwendung versickerungsfähiger Beläge  

 Schichtgerechte Lagerung und ggs. Wiedereinbau des Bodens 

 Schutz vor Erosion oder Bodenverdichtung 

 Organoleptische Beurteilung des Bodenaushubes durch eine fachkundige Person 

 Schutzgut Luft 

 Schaffung von Grünflächen 
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 Bepflanzung und Begrünung der Grün- und Freiflächen  

 Schutzgut Landschaftsbild 

 Festsetzung der zulässigen Gebäudehöhen 

 Neupflanzung von Bäumen und Gehölzgruppen 

 Ausgleichsmaßnahmen 

 Ein baurechtlicher Ausgleich ist notwendig und wird in Abstimmung mit der unteren 
Naturschutzbehörde festgesetzt.  

 
 

2.7 Eingriffsregelung 

Der § 18 Abs. 1 BNatSchG sieht für Bauleitpläne und Satzungen eine Entscheidung über 
die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des BauGB vor, wenn 
auf Grund dieser Verfahren Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind.  

Die Eingriffsermittlung erfolgt gemäß dem Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und 
Landschaft“ des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfra-
gen, in seiner fortgeschriebenen Fassung vom November 2021. 

Der Leitfaden unterscheidet zwischen einem differenzierten, sog. Regelverfahren bei zu er-
wartenden Eingriffen, das über Bestandsaufnahme, Bewertung und Vermeidung hin zu Flä-
chen oder Maßnahmen für verbleibenden Ausgleichsbedarf führt und der Vereinfachten 
Vorgehensweise bei (einfachen) Planungsfällen, bei denen auch das mehrschrittige Regel-
verfahren zum gleichen Ergebnis führen würde. 

Voraussetzung für die Vereinfachte Vorgehensweise wäre gem. o.g. Leitfaden die durch-
gängige Bejahung einer vorgegebenen Checkliste. Anzuwenden ist die vereinfachte Vorge-
hensweise u.a. nur bei der Planung von Wohnbauflächen (reines Wohngebiet nach § 3 
BauNVO oder ein allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO) mit einem Geltungsbereich 
von max. 2 ha sowie einer max. GRZ von 0,3.  

Im vorliegenden Fall kann das sog. „Vereinfachte Vorgehen“ nicht angewandt werden, da 
für das Allgemeine Wohngebiet eine GRZ von 0,4 ausgewiesen wird. Damit ist nach dem 
sog. Regelverfahren mit folgenden vier Schritten vorzugehen: 

 

1. Bestandserfassung/-bewertung 

Das Planungsgebiet befindet sich außerhalb landschaftsökologisch sensibler Bereiche bzw. 
landschaftsbildprägender Oberflächenformen und stellt sich als Biotop- und Nutzungstyp 
(BNT) Intensivacker (A11, 2 Wertpunkte) dar:  

Der Geltungsbereich ist somit als BNT mit einer geringen naturschutzfachlichen Bedeutung 
gemäß Biotopwertliste (2 Wertpunkte) zu bewerten. 

Als Eingriffsfläche wird der Geltungsbereich ohne die vorhandene nördliche Erschließungs-
straße mit einer Flächengröße von ca. 18.150 m² gewertet. 
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2. Ermittlung der Eingriffsschwere 

Gemäß Leitfaden ist bei Eingriffen in die Gruppe der BNT mit einer geringen bis mittleren 
naturschutzfachlichen Bedeutung die Eingriffsschwere mittels der festgesetzten GRZ anzu-
setzen.  

Festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ): max. 0,4  

3. Ermittlung des erforderlichen Ausgleichsbedarfs 

Überschlägig ergibt sich ein Ausgleichsbedarf von ca. 14.520 Wertpunkten (18.150 m² x 2 
WP x 0,4).  

 

4. Auswahl geeigneter Flächen und naturschutzfachlich sinnvoller Ausgleichsmaß-
nahmen  

Der benötigte Kompensationsbedarf von überschlägig ca. 14.520 Wertpunkten kann nicht 
innerhalb des Geltungsbereiches erbracht werden.  

Der Ausgleich erfolgt durch Abbuchung vom gemeindlichen Ökokonto. 

Die Ausgleichsfläche ist mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes durch die Gemeinde an 
das Bayerische Landesamt für Umwelt zu melden (Art. 9 BayNatSchG). 
 
 

2.8 Alternative Planungsmöglichkeiten 

Der ausgewählte Standort weist im Vergleich zu anderen neuen Standorten innerhalb der 
Gemeinde folgende günstige Standortfaktoren auf: 

 Anbindung an den bestehenden Hauptort  

 Überplanung einer ökologisch unsensiblen landwirtschaftlich genutzten Fläche 

 erschließungstechnisch optimales Grundstück im Hinblick auf Straßenanbindung sowie 
Ver- und Entsorgung. 

Am gewählten Standort sind zudem keinerlei erhebliche Beeinträchtigungen von Schutzgü-
tern oder sonstigen öffentlichen Belangen zu befürchten. Alternativ wäre die Beibehaltung 
der Nutzung als Intensivacker anzuführen. 

Alternative Planungsmöglichkeiten für die Erschließung und Anordnung der Bauparzellen 
innerhalb des Geltungsbereiches sind kaum gegeben.  

 

3. Zusätzliche Angaben 
 

3.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfah-
ren und Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Umweltprüfung 

Daten zu natürlichen Grundlagen und zur Bestandserhebung wurden folgenden Quellen 
entnommen: 

- Fachinformationssystem Naturschutz (FIN-WEB) 

- Umweltatlas Boden Bayern 
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- Bayern-Atlas 

- Bayerischer Denkmal-Atlas 

- Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP des Landkreises Straubing-Bogen 2007) 

- Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP Bayern) 

- Regionalplan Region Donau-Wald (RP 12) 

- Flächennutzungsplan Gemeinde Rain 

- Landschaftsplan Gemeinde Rain 

- Örtliche Geländeerhebungen durch das Büro Heigl (2024 und 2025).  

Die Analyse und Bewertung des Plangebietes erfolgte verbal-argumentativ. Zur Bewertung 
der Umweltauswirkungen sowie zur Ermittlung des Ausgleichsbedarfs wurde der Leitfaden 
„Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ angewandt.  

Besondere Schwierigkeiten im Rahmen der Umweltprüfung traten im vorliegenden Fall 
nicht auf.  

 

3.2 Beschreibung der geplanten Überwachungsverfahren (Monitoring) 

Planbedingte erhebliche Umweltauswirkungen werden durch die Änderung des Flächen-
nutzungsplanes nicht erwartet.  

Eine Überwachung unvorhersehbarer erheblicher Umweltauswirkungen ist durch die Kom-
mune erst auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanungen (nachfolgende Bebauungs- 
mit Grünordnungspläne) bzw. bei der konkreten Planungsumsetzung möglich.  

 

3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Die Gemeinde Rain beabsichtigt am südöstlichen Ortsrand des Hauptortes Rain die Aus-
weisung eines Allgemeinen Wohngebietes durch Überplanung einer intensiv genutzten 
Ackerfläche. Damit soll für den Gemeindebereich auf die hohe Nachfrage an Wohnbaupar-
zellen reagiert werden. 

Der Geltungsbereich umfasst die Flurnummern 364, 364/7 Teilfläche (TF), 364/9/TF, 
364/10, 368 (TF) und 368/4 (TF), jeweils der Gemarkung Rain, mit insgesamt ca. 1,95 ha. 
Der Ausgangszustand stellt sich überwiegend als Intensivacker dar. 

 

Schutzgut Boden 

Durch das Bauvorhaben kommt es durch die Planung gegenüber der Bestandsituation zu 
einer Erhöhung der Versiegelung sowie zu einer Veränderung des Bodengefüges. Baube-
dingt ist auf eine sachgerechte Lagerung der Böden zu achten. 

Schutzgut Wasser 

Festgesetzte Überschwemmungsgebiete, Hochwassergefahrenflächen oder wassersen-
sible Bereiche sind nicht betroffen.  

Durch die zusätzliche Bodenversiegelung im Bereich der Gebäude und der geplanten Wege 
wird das bestehende Rückhaltevolumen des belebten Bodens vermindert und die 
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Grundwasserneubildung beeinträchtigt. Die restlichen Freiflächen im Garten sollten unver-
siegelt bleiben. Sämtliches Oberflächenwasser ist lokal zu versickern.  

Schutzgut Klima/Luft 

Eine Verschlechterung der lufthygienischen Situation im Planungsgebiet ist nicht zu erwar-
ten. Mikroklimatische Veränderungen sind zu erwarten. Größere negative Beeinträchtigun-
gen des Kleinklimas sind nicht zu befürchten. 

Schutzgut Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt 

Das Planungsgebiet befindet sich außerhalb landschaftsökologisch sensibler Bereiche bzw. 
landschaftsbildprägender Oberflächenformen. Es stellt sich im Bestand als intensiv genutzt 
Ackerfläche dar. 

Innerhalb des Geltungsbereiches und in der näheren Umgebung befinden sich keine aus-
gewiesenen Natura-2000-Gebiete, Naturschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestand-
teile oder geschützte Naturdenkmale. Ebenso sind im Geltungsbereich keine amtlich aus-
gewiesenen Biotope oder nach Art. 23 BayNatschG bzw. § 30 BNatSchG geschützte Struk-
turen vorhanden.  

Eingriffsvermeidende und –minimierende grünordnerische Maßnahmen sowie Ausgleichs-
maßnahmen werden auf der Ebene des Bebauungsplans festgesetzt.  

Schutzgut Landschaft 

Durch die Bebauung wird das Orts- und Landschaftsbild weiter verändert. Aufgrund der 
bereits vorhandenen umgebenden Bebauung erfolgt eine sinnvolle Ortsabrundung. Es er-
folgt eine Angleichung an die bereits bestehenden städtebaulichen Strukturen. 

Schutzgut Mensch (Erholung und Lärm-Immissionen) 

Das Plangebiet ist für Erholungsnutzung nicht geeignet. Es ist durch Verkehrslärm der öst-
lich angrenzenden Kreisstraße SR 20 vorbelastet. Um den Erfordernissen des Lärmimmis-
sionsschutzes gerecht zu werden, sind im Bebauungs- mit Grünordnungsplan entsprechende 
Auflagen festzusetzen.  

Insgesamt sind damit nach derzeitigem Kenntnisstand keine nachhaltigen oder erheblichen 
Auswirkungen auf Mensch, Tier und Pflanzen, Boden, Wasser, Klima, Landschaft oder 
sonstige Güter zu erwarten. 
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HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN 

1. Denkmalschutz 

Bodendenkmäler 

Gemäß Bayerischem Denkmal-Atlas befindet sich im Großteil des Geltungsbereiches das 
bekannte Bodendenkmal mit der Nummer D-2-7040-0075 (Siedlung vor- und frühgeschicht-
licher Zeitstellung). Auch im näheren Umfeld des Plangebietes sind Bodendenkäler be-
kannt. 

Der ungestörte Erhalt evtl. Denkmäler hat aus Sicht des Bayerischen Landesamtes für 
Denkmalpflege Priorität. Bodeneingriffe sind daher auf das unabweisbar notwendige Min-
destmaß zu beschränken. Bodendenkmäler unterliegen der Meldepflicht, Bodeneingriffe je-
der Art (vgl. Art. 1 Abs. 2 u. 2 DSchG) sind nach Art. 7 DSchG genehmigungspflichtig und 
daher unbedingt mit der Kreisarchäologie oder dem Bayer. Landesamt f. Denkmalpflege 
abzustimmen. 

Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebaungsplanes ist eine denkmal-
rechtliche Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1 BayDSchG notwendig, die in einem eigenständigen 
Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist.  

Im Planbereich muss daher so frühzeitig wie möglich vor Baubeginn auf Kosten des Bau-
trägers eine unter der Aufsicht einer Fachkraft stehende, bauvorgreifende Sondagegrabung 
durchgeführt werden. Sollte die Sondage ein Bodendenkmal erbringen, so ist auf Kosten 
des Verursachers eine archäologische Untersuchung durchführen zu lassen. 

Auf Art. 8 Abs. 1 und 2 des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes wird hingewiesen. 

Baudenkmäler 

Gemäß Bayerischem Denkmal-Atlas befinden sich im Geltungsbereich und in der näheren 
Umgebung keine bekannten Baudenkmäler.  

Die Erlaubnis der Unteren Denkmalschutzbehörde ist einzuholen, wenn in der Nähe von 
Baudenkmälern Anlagen errichtet, verändert oder beseitigt werden, wenn sich dies auf Be-
stand oder Erscheinungsbild eines der Baudenkmäler auswirken kann (vgl. Art. 6 Abs. 1 
Satz 2 DSchG).  

 

2. Pufferung und Nutzung von Regenwasser 

Es wird empfohlen, anfallendes Regenwasser von Dächern und befestigten Flächen zur 
Schonung der Ressource Grundwasser in ausreichend dimensionierten Regenwassersam-
melanlagen (Zisternen) zu sammeln und über gesonderte Regenwasserleitungen einer öko-
logisch sinnvollen Verwendung (z. B. Gartenbewässerung, Toilettenspülung) zuzuführen.  

Auf die Toxizität von Kupferdachrinnen (Verwendung von Titanzink!) sowie auf die nicht 
zulässige direkte Verbindung zwischen Trink- und Regenwassernetz wird in diesem Zusam-
menhang ausdrücklich hingewiesen (vgl. auch Trinkwasserverordnung § 13 Abs. 4 und § 
17 Abs. 6). 

Die Verwendung von Regenwasser für die Toilettenspülung ist nur bei einer entsprechenden 
Teilbefreiung vom Benutzungszwang durch den Wasserzweckverband möglich.  

Die Erstellung der Regenwassernutzungsanlage ist vorher der Gemeinde mitzuteilen. 
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 5 m3 

Versickerung in den Unter-
grund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiel einer kombinierten Puffer- und Speicherzisterne 

 

3. Pflanzenauswahl 

Falls in ausreichenden Stückzahlen vorhanden, sollte auch für private Pflanzungen weitest-
gehend gebietseigenes Pflanzgut (= von ortsnahen Wildbeständen abstammende Gehölze) 
Verwendung finden. 

Im ländlichen Raum und v.a. in Ortsrandbereichen sollten in Privatgärten grundsätzlich 
keine fremdländischen Gehölzarten und Koniferen (Nadelgehölze) gepflanzt werden. Als 
Orientierung für standortheimische Gehölze können die festgesetzten Pflanzenarten des 
Bebauungs- mit Grünordnungsplanes für die öffentlichen Pflanzflächen dienen. 

Buntlaubige Formen, Säulen-, Kugel-, Hänge- und Trauerformen von Laubgehölzen sowie 
fremdländische und blau oder gelb gefärbte Nadelgehölze sollten zumindest am Bauge-
bietsrand und dort nicht gepflanzt werden, wo sie auf Nachbargrundstücke oder auf den 
öffentlichen Raum einwirken. 

 

4. Grenzabstände zu landwirtschaftlichen Grundstücken 

Art. 47 AGBGB  

(1) Der Eigentümer eines Grundstückes kann verlangen, dass auf einem Nachbargrund-
stück nicht Bäume, Sträucher oder Hecken… in einer geringeren Entfernung als 0,50 m 
oder, falls sie über 2 m hoch sind, in einer geringeren Entfernung als 2 m von der Grenze 
seines Grundstückes gehalten werden. 

Art. 48 AGBGB 

(1) Gegenüber einem landwirtschaftlich genutztem Grundstück, dessen wirtschaftliche Be-
stimmung durch Schmälerung des Sonnenlichts erheblich beeinträchtigt werden würde, ist 
mit Bäumen von mehr als 2 m Höhe ein Abstand von 4 m einzuhalten. 

Empfohlenes 
Rückhalte-
volumnen 
 4 m3 
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(2) Die Einhaltung des in Absatz 1 bestimmten Abstandes kann nur verlangt werden, wenn 
das Grundstück die bezeichnete wirtschaftliche Bestimmung schon zu der Zeit gehabt hat, 
zu der die Bäume die Höhe von 2 m überschritten haben. 

Art. 50 AGBGB 

(1) …Die Grenzabstände gelten nicht für Bepflanzungen, …die längs einer öffentlichen 
Straße oder auf einem Platz gehalten werden...  

 

5. Landwirtschaftliche Immissionen und Belange 

Die an das Baugebiet angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen werden weiterhin land-
wirtschaftlich genutzt.  

Die Bauwerber werden darauf hingewiesen, dass zeitweise trotz ordnungsgemäßer Bewirt-
schaftung von landwirtschaftlichen Flächen und Betrieben Geruchs-, Staub- und Lärmemis-
sionen sowie Erschütterungen ausgehen können, die zu dulden sind. 

Insbesondere auch dann, wenn landwirtschaftliche Arbeiten nach Feierabend sowie an 
Sonn- und Feiertagen oder während der Nachtzeit vorgenommen werden, falls die Wetter-
lage während der Erntezeiten solche Arbeiten erzwingt. 

Die Erschließung der landwirtschaftlichen Nutzflächen muss gesichert bleiben. Geplante 
Bepflanzungen entlang von Feldwegen müssen so gestaltet werden, dass diese auch wei-
terhin mit landwirtschaftlichen Großmaschinen ungehindert befahren werden können. 

Es muss sichergestellt sein, dass die umliegenden landwirtschaftlichen Betriebe in ihrem 
Bestand und in ihrer weiteren betrieblichen Entwicklung durch die Ausweisung von Bauflä-
chen nicht behindert werden. 

 

6. Belange des Bodenschutzes 

Auf die ordnungsgemäße Verwertung des im Zuge der Baumaßnahmen anfallenden und 
vor Ort nicht wieder zu verwendenden Bodenaushubs ist zu achten. Bei Auf- und Einbringen 
von Materialien in eine durchwurzelbare Bodenschicht sind die materiell-rechtlichen Vorga-
ben des Bodenschutzrechts gem. BBodSchV, einzuhalten. Insbesondere ist nur Bodenma-
terial zur Verwertung geeignet, das die Vorsorgewerte der BBodSchV (bei Verwertung auf 
landwirtschaftlich genutzten Flächen 70 % davon) nicht überschreitet. Des Weiteren muss 
die Kombinationseignung von zu verwertendem Bodenmaterial mit dem Boden der Verwer-
tungsfläche nach DIN 19731 gegeben sein. 

Ferner ist in diesem Zusammenhang eine nachhaltige Sicherung der Bodenfunktion zu ge-
währleisten. Diese Voraussetzung ist beispielsweise bei einer Aufbringung auf landwirt-
schaftlich genutzten Böden mit einer Bodenkennzahl > 60 oder sonstigen schützenswerten 
Fläche i.d.R. nicht gegeben. 

Sollten im Zuge von Baumaßnahmen Abfälle oder Altlastenverdachtsflächen zu Tage tre-
ten, ist das Sachgebiet Umwelt- und Naturschutz am Landratsamt unverzüglich zu informie-
ren. 

Zum Schutz des Mutterbodens und für alle anfallenden Erdarbeiten werden die Normen DIN 
18915 und DIN 19731, welche Anleitung zum sachgemäßen Umgang und zur rechtskon-
formen Verwertung des Bodenmaterials geben, empfohlen. Es wird angeraten, die Verwer-
tungswege des anfallenden Bodenmaterials vor Beginn der Baumaßnahmen zu klären.  
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Hilfestellungen zum umweltgerechten Umgang mit Boden sind im Leitfaden zur Bodenkun-
dlichen Baubegleitung des Bundesverbandes Boden zu finden.  

Bei Bautätigkeit sind Oberboden und Unterboden getrennt zu lagern. Folgende Maße sind 
für Oberboden-Mieten zur ausreichenden Sauerstoffversorgung einzuhalten: 

 Höhe: max. 2,00 m Länge: unbegrenzt 

 Breite: max. 5,00 m Querschnitt: trapezförmig 

 Abb.: Schemaschnitt Oberbodenmieten M 1:200 

Die Oberbodenmieten sind gem. DIN 18917 Abs. 3.3 mit einer Zwischenbegrünung aus 
tiefwurzelnden (aber nicht winterharten) Lupinen, Ölrettich, Senf oder Raps bzw. frosthar-
tem Inkarnatklee oder Winterraps anzusäen. Bei sämtlichen Oberbodenarbeiten ist die je-
weils gültige Fassung der DIN 18915 - Bodenarbeiten für vegetationstechnische Zwecke - 
zu beachten. Die Mieten dürfen nicht mit Maschinen befahren werden. 

 

7. Anschluss des Baugebietes an den ÖPNV 

Die Gemeinde Rain wird von zwei öffentlichen Buslinien (Linie 25 – Regensburg-Pfatter-
Rain-Straubing und Linie 26 – Rain-Aholfing-Obermotzing-Straubing) angefahren. 

Haltestellen befinden sich in Rain-Ost, am Kindergarten in der Ortsmitte, am Feuerwehr-
haus an der Dürnharter Straße sowie an der Schule. 

 

8. Wasserwirtschaftliche Informationen und Empfehlungen 

Von Wasserwirtschaftsämtern wird empfohlen, bei erforderlichen Aushubarbeiten das an-
stehende Erdreich von einer fachkundigen Person organoleptisch beurteilen zu lassen. Bei 
offensichtlichen Störungen oder anderen Verdachtsmomenten (Geruch, Optik etc.) ist das 
Landratsamt oder das zuständige Wasserwirtschaftsamt zu informieren. 

Hinsichtlich etwaig vorh. Altlasten und deren weitergehende Kennzeichnungspflicht gemäß 
BauGB sowie der boden- und altlastenbezogenen Pflichten wird ein Abgleich mit dem Alt-
lastenkataster des Landkreises empfohlen. 

Bei Geländeanschnitten muss mit Hang- und Schichtwasseraustritten sowie mit wild abflie-
ßendem Oberflächenwasser aufgrund des darüber liegenden oberirdischen Einzugsgebie-
tes gerechnet werden.  

Der natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers darf gem. § 37 WHG nicht nachteilig für 
anliegende Grundstücke verändert werden. 

Wird eine Gesamtdachfläche von 50 m² mit Zink-, Blei- oder Kupferdeckung überschritten, 
sind ggf. zusätzliche Reinigungsmaßnahmen erforderlich. Bei beschichteten Metalldächern 
ist mindestens die Korrosivitätskategorie C 3 (Schutzdauer: „lang“) nach DIN EN ISO 

 

0,5 
5,0 

1,0 

2,0 
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12944-5 einzuhalten. Eine entsprechende Bestätigung unter Angabe des vorgesehenen 
Materials ist im Bedarfsfall vorzulegen. 

Zur Vermeidung von Abflussverschärfungen und zur Stärkung des Grundwasserhaushaltes 
ist der zunehmenden Bodenversiegelung entgegenzuwirken und die Versickerungsfähigkeit 
der Flächen zu erhalten. Anfallendes Niederschlagswasser von Dach- und unverschmutz-
ten Hofflächen sollte möglichst auf den Grundstücken über Mulden oder Rasenflächen breit-
flächig versickert werden. Bei Planung oder Bau von Anlagen zur Niederschlagswasserbe-
seitigung ist ggf. das ATV-DVWK-Merkblatt M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang 
mit Regenwasser“ zu beachten. Für die Gartenbewässerung und Nutzung als Brauchwas-
ser wird eine Speicherung von Regenwasser mittels Zisternen vorgeschlagen. 

Die Benutzung eines Gewässers (§ 9 WHG) bedarf grundsätzlich der wasserrechtlichen 
Erlaubnis oder der Bewilligung (§ 8 Abs. 1 Satz 1 WHG). 

Für die Einleitung des Niederschlagswassers und eine ggf. vorher erforderliche Pufferung 
sind die Bestimmungen der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung - NWFreiV - vom 
01.01.2000, zuletzt geändert durch § 1 Nr. 367 der Verordnung vom 22. Juli 20214 (GVBl. 
S. 286), und der Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Nieder-
schlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) vom 17.12.2008 oder in Oberflächenge-
wässer (TRENOG) vom 17.12.2008 zu beachten.  

Falls die Voraussetzungen der NWFreiV i. V. m. der TRENGW und der TRENOG nicht 
vorliegen, ist für das Einleiten von gesammelten Niederschlagswasser in ein Gewässer 
rechtzeitig vorher beim Landratsamt Straubing-Bogen die Erteilung einer wasserrechtlichen 
Gestattung zu beantragen. Der Umfang der Antragsunterlagen muss den Anforderungen 
der Verordnung über Pläne und Beilagen in wasserrechtlichen Verfahren (WPBV) entspre-
chen.  

Für den Fall, dass die Ableitung über ein bereits bestehendes Regenrückhaltebecken ge-
schieht, ist dessen Aufnahmekapazität (ATV-Arbeitsblatt A 117) nachzuweisen. 

Grundsätzlich ist für eine gezielte Einleitung in oberirdische Gewässer (Gewässerbenutzun-
gen) eine wasserrechtliche Erlaubnis durch die Kreisverwaltungsbehörde erforderlich. Hie-
rauf kann verzichtet werden, wenn bei Einleitungen in oberirdische Gewässer die Voraus-
setzungen des Gemeingebrauchs nach § 25 WHG in Verbindung mit Art. 18 Abs. 1 Nr. 2 
BayWG mit TRENOG (Technische Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem 
Niederschlagswasser in oberirdische Gewässer) erfüllt sind.  

Gemäß DWA-A 138 sollte von Bäumen in Versickerungsmulden mindestens ein Abstand 
gehalten werden, der der Hälfte des möglichen Kronendurchmessers entspricht. Mindes-
tens jedoch hat die Bepflanzung außerhalb des Regeleinstaubereichs von Versickerungs-
mulden zur gezielten Versickerung von Niederschlagswasser zu erfolgen. 

Aufgrund der geringen Abstände der einzelnen Parzellen untereinander können sich dort 
errichtete Grundwasserwärmepumpen gegenseitig beeinflussen. Dies ist von den Bauher-
ren bei der Planung ihrer Heizungssysteme zu berücksichtigen und ggfs. durch Gutachter 
näher untersuchen zu lassen.  

Gemäß § 55 Abs. 2 WHG soll Niederschlagswasser ortsnah versickert werden, soweit dem 
weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften oder wasserwirt-
schaftliche Belange entgegenstehen. Die Aufnahmefähigkeit des Untergrundes ist mittels 
Sickertest nach Arbeitsblatt DWA-A 138, Anhang B, exemplarisch an repräsentativen Stel-
len im Geltungsbereich nachzuweisen.  
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Für eine Bauwasserhaltung ist eine wasserrechtliche Gestattung erforderlich. Einzelheiten 
sind rechtzeitig vorher mit dem Landratsamt Straubing-Bogen, Sachgebiet Wasserrecht ab-
zusprechen. 

Hochwasserschutz/Überschwemmungsgebiete/Gewässer/Starkregen 

Neben Hochwassergefahren, die von Gewässern ausgehen, können auch Extremwetter-
eignisse zu Überflutungen führen. Sturzfluten als Folge von Starkniederschlägen können 
grundsätzlich überall auftreten und die für die Bebauung vorgesehenen Flächen beeinträch-
tigen. Im Planungsgebiet liegen laut der "Hinweiskarte für Oberflächenabfluss und Sturzflut" 
(HIOS-Karten) Fließwege, die bei Starkregenereignissen einen erhöhten Oberflächenab-
fluss aufweisen. Zusätzlich ist aufgrund der Topographie im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes selbst und in seiner unmittelbaren Umgebung ein verstärkter flächiger Oberflä-
chenabfluss möglich - insbesondere bei Extremwetterereignissen. Durch die vorschreitende 
Klimaänderung werden Starkregenereignisse weiter an Häufigkeit und Intensität zunehmen. 
Die schädlichen und oftmals kostenintensiven Auswirkungen von Starkregenereignissen 
können jedoch bereits durch fachgerechte Planungen und angepasste Bauweisen verrin-
gert, teilweise sogar beherrscht werden. Aus wasserwirtschaftlicher Sicht wird daher emp-
fohlen: 

 

a)  wenn möglich die Gebäude außerhalb der ermittelten Fließwege entsprechend der 
HIOS - Karten zu positionieren und 

b)  aufgrund der Topographie im Geltungsbereich und seiner unmittelbaren Umgebung die 
Gebäude ausreichend hoch über das umliegende (neue) Gelände hinaus wasserdicht 
zu errichten (Tiefgaragenzufahrten, Kelleröffnungen, Leitungsdurchbräche, Keller-
schächte etc.), um ein Eindringen von Wasser zu verhindern. 

 
Hinweise zum hochwasserangepassten Bauen sind z.B. in der Hochwasserschutzfibel des 
Bundes (Hochwasserschutzfibel fib-bund.de) oder unter https://www. hochwasserinfo. bay-
ern. de/aktiv_werden/architekten/einfuehrung/index.htm zu finden. 

 

9. Verlegung neuer Telekommunikationslinien 

Geeignete und ausreichende Trassen zur Unterbringung neuer Telekommunikationslinien 
(und auch für alle anderen Ver- und Entsorgungsleitungen) stehen unter den Fahrbahnen, 
ggf. unter vorh. Gehwegen sowie unter nicht zur Bepflanzung vorgesehenen(!), öffentlichen 
Seitenstreifen zur Verfügung. 

Festgesetzte Standorte für Baumpflanzungen sind in jedem Fall zu beachten, im Einzelfall 
sind hierfür durch den jeweiligen Spartenträger(!) vorab entsprechende Schutzmaßnahmen 
(z. B. Leitungsverlegung in Schutzrohren) zu treffen, damit die Baumpflanzungen als Ab-
schluss der Erschließungsmaßnahmen auch durchgeführt werden können. 
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10. Hinweise zum abwehrenden Brandschutz  

Feuerwehrzufahrt: 

Die öffentlichen Verkehrsflächen sind so anzulegen, dass sie hinsichtlich der Fahrbahnbreite, 
Kurvenkrümmungsradien usw. mit den Fahrzeugen der Feuerwehr jederzeit und unbehindert 
befahren werden können. Die Tragfähigkeit muss dazu für Fahrzeuge bis 16 t (Achslast 10 t) 
ausgelegt sein. Hierzu wird auch auf die Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr, Stand 
Feb. 2007, AllMBl 2008 S. 806 hingewiesen. Es muss insbesondere gewährleistet sein, dass 
Gebäude ganz oder mit Teilen in einem Abstand von höchstens 50 m von den öffentlichen 
Verkehrsflächen erreichbar sind. Bei Sackgassen ist darauf zu achten, dass die sog. „Wen-
dehammer“ auch für Feuerwehrfahrzeuge benutzbar sind. Zur ungehinderten Benutzung ist 
ein Wendeplatzdurchmesser von mind. 18 m, für Feuerwehreinsätze mit Drehleiter DLA(K) 
23-12 mit mind. 21 m erforderlich. Gegebenenfalls sind Verkehrsbeschränkungen (Halte-
verbote) zu verfügen. 

Löschwasserversorgung: 

Die öffentliche Wasserleitung ist mindestens so auszulegen, dass bei gleichzeitiger Benut-
zung von zwei nächstgelegenen Hydranten – Unterflurhydranten nach DIN 3221 Teil 1 und 
Überflurhydranten nach DIN 3222 Teil 1 im Verhältnis 2:1 – ein Förderstrom von je 800 l/min 
über zwei Stunden bei einem Fließdruck von 1,5 bar erreicht wird. Die Hydrantenleitungen 
sind möglichst als Ringleitung auszubauen. Der Hydrantenabstand untereinander soll nicht 
mehr als 100 m betragen. Sie müssen außerhalb des Trümmerschattens am Fahrbahnrand 
eingebaut werden.  

Wo die geforderte Leistung nicht erreicht werden kann und im Umkreis von 300 m keine aus-
reichende unabhängige Löschwasserversorgung zur Verfügung steht, sind Löschwasserbe-
hälter (Zisterne) mit mindestens 96 cbm Wasserinhalt nach DIN 14230 zu erstellen.  

Der Nachweis der ausreichenden Löschwasserversorgung ist in Abstimmung mit dem örtlich 
zuständigen Wasserversorgungsunternehmen zu führen und dem Landratsamt Straubing-
Bogen in schriftlicher Form vorzulegen. Das Löschwasser soll möglichst aus Oberflurhydran-
ten mit zwei B-Abgängen gem. DIN 3222 entnommen werden können; es sind ausschließlich 
DVGW-zugelassene Hydranten nach Möglichkeit am Fahrbahnrand außerhalb des Gebäu-
detrümmerschattens zu installieren. 

Bei einer Erweiterung des Baugebietes ist die Löschwasserversorgung erneut zu überprüfen. 

Die Ausrüstung und Ausbildung der Örtlichen Feuerwehr ist dem Schutzbereich angepasst. 

Abstände zwischen Bauten und Starkstromleitungen 

Die Abstände zwischen Bauten und Starkstromleitungen müssen den Vorschriften des Ver-
bandes Deutscher Elektrotechniker entsprechen. VDE 0132 ist zu beachten. Demnach ist 
beim Einsatz von Stahlrohren zwischen Stahlrohr und unter Spannung stehenden Anlagen-
teilen bei Niederspannungsleitungen ein Abstand von 5 m und bei Hochspannungsleitungen 
ein Abstand von 10 m zu gewährleisten. Die Situierung von Gebäuden unter Stromleitungen 
kann daher aus Gründen der Brandbekämpfung ausgeschlossen sein. 

Hinweis zum Brandschutz bei dachgebundenen Photovoltaikanlagen: 

Bei Doppelhäusern sind evtl. Solaranlagen so anzuordnen und herzustellen, dass Feuer nicht 
auf andere Gebäudeteile und Nachbargrundstücke übertragen werden kann. Von Brandwän-
den und von Wänden, die anstelle von Brandwänden zulässig sind, müssen mindestens 1,25 
m Abstand eingehalten werden. 
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11. Immissionsschutz 

Auf der Ebene des Bebauungs- mit Grünordnungsplanes sind aktive und passive Schall-
schutzmaßnahmen festzusetzen. 

 

 


